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Andreas Fris wurde 1958 in Gleiwitz in Polen geboren. Seine Großmutter und seine 
Mutter sind beide deutscher Abstammung, weshalb sie nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges entschieden, nach Deutschland auszuwandern. Dies war durch die 
sogenannte Aussiedlung möglich. Daher zog Andreas als er fünf Jahre alt war mit 
seiner Mutter nach Aachen. Seine Großmutter war schon 1957 nach Deutschland 
gegangen und so konnten sie erst einmal bei ihr wohnen. Als Andreas Vater auch 
nach Aachen kam, wurden sie in einem Übergangswohnheim in der Barbarastraße 
einquartiert. Von dort aus konnte die Familie bald in eine eigene Wohnung umziehen. 
Andreas lernte erst in der Schule Deutsch, verlernte dadurch jedoch die polnische 
Sprache. Erst als er mit fünfzehn Jahren das erste Mal die Familienmitglieder 
besuchte, die noch in Polen lebten, fing er langsam wieder an, Polnisch zu sprechen. 
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  Persönliches 

 

Geburtsdatum 

 

07.12.1958 

Geburtsort Gleiwitz 

Land Polen 

Familie Vater: Bergarbeiter 

Mutter: Köchin 

 

Lebensweg 

 

April 1964 

 

Umzug mit der Mutter nach Aachen, Deutschland 

Wohnhaft bei der Großmutter 

Oktober 1964 Ankunft des Vaters in Aachen, Deutschland 

Umzug in ein Übergangswohnheim in der Barbarastraße 

Dezember 1964 Umzug nach Forst 

April 1965 Einschulung 

1974 Erster Besuch der Familie in Krakau, Polen 

1976 bis 1980 Zeitsoldat 

Seit 1980 Bediensteter bei der Stadt Aachen 

April 1964 Umzug mit der Mutter nach Aachen, Deutschland 

Wohnhaft bei der Großmutter 

Oktober 1964 Ankunft des Vaters in Aachen, Deutschland 

Umzug in ein Übergangswohnheim in der Barbarastraße 

Dezember 1964 Umzug nach Forst 

April 1965 Einschulung 

1974 Erster Besuch der Familie in Krakau, Polen 

1976 bis 1980 Zeitsoldat 

Seit 1980 Bediensteter bei der Stadt Aachen 
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  Info-Text: Deutsche in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg 

Am 1. September 1939 überfiel* das nationalsozialistische Deutschland Polen. Polen 

wurde aufgeteilt: Der östliche Teil fiel an die Sowjetunion, der westliche Teil ging an 

das Deutsche Reich*. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 verständigten 

sich die Alliierten auf die sog. Westverschiebung Polens. Das heißt, dass das Gebiet 

des ehemaligen Polens stark verkleinert wurde, die ehemals deutschen Gebiete im 

Westen und Norden polnisch wurden und Teile im Osten Polens an die Sowjetunion 

fielen. Dadurch mussten viele Menschen ihre Heimat verlassen: Mehr als 1,5 Polen 

wurden gezwungen, die östlichen Teile Polens zu verlassen, die nun zur Sowjetunion 

gehörten. 7 Millionen Deutsche mussten aus Schlesien, Pommern, Westpreußen und 

Ostbrandenburg nach Deutschland flüchten. Im Jahr 1950 lebten noch etwa 1,7 

Millionen Deutsche in Polen und vor allem in Oberschlesien. Die polnische 

Bevölkerung entlud ihren Hass, der sich durch die Gräuel der Nationalsozialisten 

angestaut hatte, auf die zurückgebliebenen Deutschen. Es kam zu Ausschreitungen 

und Diskriminierungen*, das Sprechen der deutschen Sprache wurde verboten.  

Ab 1955 wurden mit Hilfe des Roten Kreuzes Familienzusammenführungen* 

gefördert. Bis 1959 wurden etwa 250.000 Menschen aus Polen in die Bundesrepublik 

Deutschland und 40.000 in die DDR überführt. Da zahlreiche Menschen Polen 

verließen, entschied sich die polnische Regierung im Jahr 1960 für die 

Polonisierungspolitik*, die eine Assimilierung* der in Polen lebenden Deutschen 

vorsah. Da die Deutschen keine Aussicht auf eine kulturelle Eigenständigkeit hatten, 

hegte vor allem die älteren Generationen den Wunsch der Aussiedlung*, um ihre 

Identität zu bewahren. 

Erst in den 1960er Jahren nahmen die Bundesrepublik und Polen 

Handelsbeziehungen auf und näherten sich einander an. 

 

Aufgaben 

1) Beschreibe mithilfe des Info-Textes und Quelle 1 (Westverschiebung Polens 

nach 1945) die Gebietsverschiebungen Polens und erläutere, was dieses 

Ereignis für die dort lebenden Menschen bedeutete. 

2) Arbeite mithilfe deiner Ergebnisse aus Aufgabe 1 und dem Video heraus, 

warum sich die Großmutter und die Eltern von Andreas entschlossen, nach 

Deutschland auszusiedeln. 

3) Analysiere Quelle 2 (Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und 

Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG) und begründe, zu welcher 

Gruppe Andreas und seine Familie zählten. 

4) Lies Quelle 3 (Spiegel-Artikel vom 02.09.1968: „Ins Vaterhaus“) und nenne die 

Stationen der Aussiedlung*. 

5) Vergleiche dann die Schilderungen in Quelle 3 (Spiegel-Artikel vom 

02.09.1968: „Ins Vaterhaus“) mit den Erzählungen von Andreas über die Reise 

und die Anfangszeit in Deutschland. 

6) Beurteile, welche Bedeutung die polnische Sprache für Andreas‘ Identität hat.  
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Quelleninformation 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curzon_line_de.svg [eingesehen am 15.01.2018].  
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Ausfertigungsdatum: 19.05.1953 

Vollzitat: 
„Bundesvertriebenengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 
2007 (BGBl. I S. 1902), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. November 
2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist“ 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Vertriebener 

(1) Vertriebener ist, wer als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher 

Volkszugehöriger seinen Wohnsitz in den ehemals unter fremder Verwaltung 

stehenden deutschen Ostgebieten oder in den Gebieten außerhalb der 

Grenzen des Deutschen Reiches nach dem Gebietsstande vom 31. Dezember 

1937 hatte und diesen im Zusammenhang mit den Ereignissen des zweiten 

Weltkrieges infolge Vertreibung, insbesondere durch Ausweisung oder Flucht, 

verloren hat. Bei mehrfachem Wohnsitz muss derjenige Wohnsitz verloren 

gegangen sein, der für die persönlichen Lebensverhältnisse des Betroffenen 

bestimmend war. Als bestimmender Wohnsitz im Sinne des Satzes 2 ist 

insbesondere der Wohnsitz anzusehen, an welchem die Familienangehörigen 

gewohnt haben. 

[…] 

(3) Als Vertriebener gilt auch, wer, ohne selbst deutscher Staatsangehöriger oder 

deutscher Volkszugehöriger zu sein, als Ehegatte eines Vertriebenen seinen 

Wohnsitz oder in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 5 als Ehegatte eines 

deutschen Staatsangehörigen oder deutschen Volkszugehörigen den 

ständigen Aufenthalt in den in Absatz 1 genannten Gebieten verloren hat. 

(4) Wer infolge von Kriegseinwirkungen Aufenthalt in den in Absatz 1 genannten 

Gebieten genommen hat, ist jedoch nur dann Vertriebener, wenn es aus den 

Umständen hervorgeht, dass er sich auch nach dem Kriege in diesen 

Gebieten ständig niederlassen wollte oder wenn er diese Gebiete nach dem 

31. Dezember 1989 verlassen hat. 

 

§ 2 Heimatvertriebener 

(1) Heimatvertriebener ist ein Vertriebener, der am 31. Dezember 1937 oder 

bereits einmal vorher seinen Wohnsitz in dem Gebiet desjenigen Staates 

hatte, aus dem er vertrieben worden ist (Vertreibungsgebiet), und dieses 

Gebiet vor dem 1. Januar 1993 verlassen hat; die Gesamtheit der in § 1 Abs. 

1 genannten Gebiete, die am 1. Januar 1914 zum Deutschen Reich oder zur 

Österreichisch-Ungarischen Monarchie oder zu einem späteren Zeitpunkt zu 

Polen, zu Estland, zu Lettland oder zu Litauen gehört haben, gilt als 

einheitliches Vertreibungsgebiet. 
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(2) Als Heimatvertriebener gilt auch ein vertriebener Ehegatte oder Abkömmling, 

der die Vertreibungsgebiete vor dem 1. Januar 1993 verlassen hat, wenn der 

andere Ehegatte oder bei Abkömmlingen ein Elternteil am 31. Dezember 1937 

oder bereits einmal vorher seinen Wohnsitz im Vertreibungsgebiet (Absatz 1) 

gehabt hat. 

 

§ 3 Sowjetzonenflüchtling 

(1) Sowjetzonenflüchtling ist ein deutscher Staatsangehöriger oder deutscher 

Volkszugehöriger, der seinen Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone 

oder im sowjetisch besetzten Sektor von Berlin hat oder gehabt hat und von 

dort vor dem 1. Juli 1990 geflüchtet ist, um sich einer von ihm nicht zu 

vertretenden und durch die politischen Verhältnisse bedingten besonderen 

Zwangslage zu entziehen. Eine besondere Zwangslage ist vor allem dann 

gegeben, wenn eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben oder die 

persönliche Freiheit vorgelegen hat. Eine besondere Zwangslage ist auch bei 

einem schweren Gewissenskonflikt gegeben. Wirtschaftliche Gründe sind als 

besondere Zwangslage anzuerkennen, wenn die Existenzgrundlage zerstört 

oder entscheidend beeinträchtigt worden ist oder wenn die Zerstörung oder 

entscheidende Beeinträchtigung nahe bevorstand. 

[…] 

 

 

Quelleninformation 

https://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/BJNR002010953.html [eingesehen am 15.01.2018]. 
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Quelleninformation 

URL: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45950103.html [eingesehen am 15.01.2018]. 
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Assimilierung oder auch 
Assimilation, die 

Unter Assimilierung wird das Angleichen an die 
Eigenart einer anderen Gruppe bzw. eines 
anderen Volkes verstanden. 

Aussiedlung, die Zuwanderer mit deutscher Abstammung, die aus 
Polen und anderen Staaten des Ostblocks in die 
Bundesrepublik Deutschland kamen, um hier zu 
leben. 

Deutsches Reich, das Deutschland wurde zwischen 1871 und 1945 als 
Deutsches Reich bezeichnet. 

Diskriminierung, die Eine Person oder eine Gruppe von Personen wird 
diskriminiert, wenn sie wegen einer bestimmten 
Eigenschaft benachteiligt und ausgegrenzt wird. 

Familienzusammenführung, 
die 

Wenn sich eine Person in einem anderen Land 
aufhält als ihre Familie, können die 
Familienangehörigen dieser Person in das andere 
Land folgen. Die Familienzusammenführung ist 
rechtlich geregelt. 

Polonisierung, die Die Polonisierung sah die Anpassung von 
Minderheiten in Polen an die 
Mehrheitsbevölkerung vor. Ihre Sprachen (z. B. 
Deutsch, Ukrainisch, Weißrussisch) sollten durch 
die polnische Sprache ersetzt werden. 

überfallen Jemand oder etwas wird überfallen, wenn eine 
Person oder ein Land mit Gewalt angegriffen wird. 

 


